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Verzeichniß
derjenigen zollvereinsländischen Erzeugnisse, welche bei ihrem unmiltelbaren Uebergange
in den Steuewerein einer geringeren als der tarifmäßigen Einganzegbgabe zu unterzie-hen sind, beziehungsweise von derselben ganz frei bleiben.

Ver-

Benennung der Gegenstände. Bemerkungen.

ungemischt oder gemischt

in Blöcken,
Alri-,

anderen
Metallen,

oder


